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STEUER Aktuelles für Ihr Unternehmen von Ihrem Steuerberater

4. Quartal 2020

Alfred-Jäger-Weg 4
A-5310 Mondsee

Tel.: 06232/ 40 80 - 0
Fax: 06232/ 40 80 - 22

office@mondsee-treuhand.at
www.mondsee-treuhand.at

Mag. Johann  
Wiedlroither, MBA 

Wirtschaftsprüfer 
und Steuerberater

Liebe Leserin, 
lieber Leser!
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Wer trotz Corona investiert, bekommt  
von 7 bis zu 14 % der Kosten als nicht 
rückzahlbaren Zuschuss gefördert. An-
träge können von 1. September 2020 
bis 28. Februar 2021 gestellt werden.

Wer wird gefördert?
 ● Österreichische Unternehmen aller 

Branchen und Größen 
Welche Investitionen werden gefördert?

 ● materielle und immaterielle aktivie-
rungspflichtige Neuanschaffungen 
(auch gebrauchte Güter möglich)

 ● als abnutzbares Anlagevermögen (Be-
haltedauer drei Jahre)

 ● Kombination mit anderen Förderun-
gen möglich

 ● an österreichischen Standorten
Nicht gefördert werden

 ● klimaschädliche Investitionen (zB KFZ 
mit konventionellem Antrieb)

 ● Grundstücke
 ● Erwerb von Gebäuden
 ● Wohnungsbau, wenn zum Verkauf 

oder Vermietung an Private gedacht
 ● Finanzanlagen
 ● Unternehmensübernahmen
 ● aktivierte Eigenleistungen

Höhe der Förderung
 ● 14 % für Digitalisierung, Ökologisie-

rung, Gesundheit
 ● 7 % für andere Investitionen
 ● Mindestsumme Investitionen pro An-

trag 5.000 € (auch kleinere Investitio-
nen zusammengefasst); max. 50 Mio €

Erste Maßnahmen in Zusammenhang 
mit der Förderung müssen im Zeitraum 
1. August 2020 bis 28. Februar 2021 ge-
setzt werden. Die Prämien werden von 
der AWS (Austria Wirtschaftsservice 
GmbH) ausbezahlt.

Die COVID-19-Investitionsprämie ist 
steuerfrei. Der Zuschuss stellt keine Be-
triebseinnahme dar und die Abschrei-
bungen stehen ungekürzt von den vollen 
Anschaffungskosten zu.

Weitere Infos und Förderrichtlinie
www.aws.at  
> Corona Hilfen des Bundes  
> aws Investitionsprämie

Antrag über den aws-Fördermanager
foerdermanager.aws.at

COVID-19-Prämie soll  
zum Investieren anregen

Wir hoffen, Sie konnten den Sommer 
nutzen, um sich von der stressigen 
Corona-Zeit zu erholen. Ab Herbst 
erwarten uns sicher wieder einige 
Herausforderungen.
Das Corona-Thema bestimmt natür-
lich auch diese Ausgabe wieder zu 
einem großen Teil, denn wir beglei-
ten Sie weiter durch die Wirtschafts-
krise. Auf den Seiten 1 bis 4 leiten wir 
Sie durch die aktuellen Hilfestellun-
gen der Regierung.
Gerade Vereine und NPOs leiden 
unter Corona. Infos über den NPO-
Unterstützungsfonds haben wir auf 
Seite 4 zusammengefasst. Damit es 
mit der Gemeinnützigkeit jetzt und 
in Zukunft keine Probleme gibt, gibt‘s 
auf Seite 8 einen Satzungscheck.

Viel Spaß  
beim Lesen!



4. Quartal 20202 impuls

Corona-Hilfsfonds prolongiert
Der Fixkostenzuschuss II kann vor allem kleinen und mittleren 
Unternehmen eine große Unterstützung sein.

F I X K O S T E N Z U S C H U S S

Der Fixkostenzuschuss (FKZ) vom Mai 
2020 (siehe impuls 3/2020), der Zuschüs-
se für maximal drei Monate vorgesehen 
hatte, wurde prolongiert – der Zeitraum 
wurde verdoppelt: Der FKZ II kann bis 
zu sechs weitere Monate umfassen!

Förderzeitraum
Dieser hängt davon ab, ob der FKZ I ge-
nutzt wurde:

Umsatzausfall und Höhe der Förderung
Der Umsatzausfall muss mindestens 

30 % gegenüber dem Vergleichszeitraum 
des Vorjahres betragen (FKZ I: mindes-
tens 40 %). 

Die Fixkosten werden erfreulicherweise
im Verhältnis zum Umsatzausfall, daher 
bis zu 100 % ersetzt. Beim FKZ I werden, 
abhängig vom Ausmaß des Umsatzaus-
falls, lediglich 25 % bis maximal 75 % der 
Fixkosten ersetzt. 

Der FKZ II wird wie schon der FKZ I ab 
einer Zuschusshöhe von 500 € gewährt. 
Der FKZ II ist pro Unternehmen mit 
5 Mio € begrenzt. Beim FKZ I beträgt der 
maximale Zuschuss noch 90 Mio €, rich-
tet sich also auch an sehr große Unter-
nehmen.

Umfang der Fixkosten
Noch erfreulicher ist, dass die förderba-
ren Kosten deutlich erweitert werden: 
Zusätzlich zu den schon beim FKZ I för-
derfähigen Fixkosten können nunmehr 

auch Leasingraten und die Absetzung für 
Abnutzung (Afa) geltend gemacht wer-
den. Auch endgültig frustrierte Aufwen-
dungen (etwa Vorleistungen für nicht 
zustande gekommene Aufträge) können 
abgerechnet werden. Im Rahmen des FKZ 
II können Afa und Leasingraten rückwir-
kend auch für den Betrachtungszeitraum 
des FKZ I anteilig angesetzt werden.

Pauschalierungsmöglichkeit
Neu ist auch eine pauschale Abgel-
tung für kleine Unternehmen: Jene, die 
im letztveranlagten Jahr weniger als 
100.000 € Umsatz erzielt haben, können 
pauschal 30 % des Umsatzausfalls als 
Fixkosten ansetzen.

Schadensminimierung
Wie schon beim FKZ I muss das Unter-
nehmen einnahmen- und ausgabenseiti-
ge schadensmindernde Maßnahmen im 
Rahmen einer Gesamtstrategie setzen, 
um die durch den FKZ II zu deckenden 
Fixkosten zu reduzieren.

Antragstellung und Auszahlung
Anträge auf den FKZ II müssen bis spä-
testens 31. August 2021 gestellt werden. 
Der FKZ II kann in zwei Tranchen ausbe-
zahlt werden: Die erste Tranche umfasst 
50 % des voraussichtlichen FKZ II und 
kann ab 16. September beantragt wer-
den. Die zweite Tranche kann ab 16. De-
zember 2020 beantragt werden. Für die 
erste Tranche sind die Fixkosten best-
möglich zu schätzen.

Wie schon beim FKZ I sind die Anträge 
ausschließlich über die COFAG via Finanz-
Online zu stellen. Für den Antrag braucht 
man eine Bestätigung eines Steuerbera-
ters, Wirtschaftsprüfers oder Bilanzbuch-
halters. Wenn der Zuschuss bei der ersten 
Tranche weniger als 12.000 € beträgt oder 
bei Pauschalierung ist die Bestätigung zum 
Antragszeitpunkt noch nicht notwendig.

Unterm Strich stellt der FKZ II ein sehr er-
freuliches Förderpaket dar, das vor allem 
kleineren und mittleren Unternehmen 
zugute kommen wird.  ●

Zeitraum FKZ I Zeitraum FKZ II

2.Qu.2020 3. + 4.Qu.2020

monatlich
(zB 16.3.-15.6.2020)

monatlich, direkt im 
Anschluss, jedenfalls 
nach dem 15.6.2020

Kein Antrag
4.Qu.2020 + 1.Qu.2021 

oder monatlich ab 
dem 16.9.2020

Neues zum
Fixkostenzuschuss
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Umsatzausfälle auf-
grund der Covid-19 Krise 
können nun verlängert 
gemeldet werden.
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Durch die Corona-Krise betroffene Un-
ternehmen sollen mit dem neuen Kon-
junkturpaket über Wasser gehalten 
werden. Damit sollen die versproche-
nen 50 Mrd. Euro bei den Unternehmen 
ankommen. Wir bringen einen Über-
blick über die Maßnahmen:

Steuerstundung
Abgabenrückstände werden bis 15. Jänner 
2021 zinsenfrei gestundet; Säumniszu-
schläge bis 31. Oktober 2020 ausgesetzt.

Herabsetzung Vorauszahlungen
Coronabetroffene können ihre Einkom-
men- bzw. Körperschaftsteuervorauszah-
lungen 2020 noch bis 31. Oktober 2020 
reduzieren oder auf Null herabsetzen 
lassen.

Investitionsprämie
Wer investiert, bekommt 7 oder sogar 
14 % vom Staat als Zuschuss. Details sie-
he Seite 1.

Fixkostenzuschuss
Dieser geht in die Verlängerung. Erfreu-
lich: Die zweite Phase des Fixkostenzu-
schusses ist deutlich erweitert worden. 
Anträge sind bis August 2021 zu stellen. 
Details siehe Seite 2.

Senkung Einkommensteuer
Die erste Stufe der Einkommensteuer be-
trägt nun 20 statt 25 % – und zwar rück-
wirkend seit Anfang 2020. Die erste Tarif-
stufe gilt für Einkommensteile von 11.000 
bis 18.000 €. Damit kommen alle Steuer-
zahler in den Genuss einer Senkung. Die 
maximale Ersparnis beträgt 350 € pro 
Jahr. Wer unter 11.000 € pro Jahr verdient 
und daher keine Steuer zahlt, profitiert 
von einer Erhöhung des Zuschlages zum 
Verkehrsabsetzbetrag und des SV-Bonus. 
Beide Steuerbegünstigungen werden von 
300 auf 400 € angehoben.

Degressive Afa
Anstelle der linearen Absetzung für Ab-
nutzung (Afa) kann man nun eine degres-
sive Afa wählen. Dabei kann im ersten 
Jahr der Abschreibungsprozentsatz bis zu 
30 % betragen. Der gewählte Prozentsatz 
wird in den Folgejahren jeweils auf den 
Restbuchwert angewendet. Ein Wechsel 
zurück zur linearen Afa ist sinnvoll ab 
dem Jahr, in dem die lineare Afa höher 
ist als die degressive. Ein Wechsel von li-
near auf degressiv ist nicht erlaubt. Die 
degressive Afa gilt für Investitionen ab 
1.7.2020.

Keine degressive Afa gibt es für:
 ● Wirtschaftsgüter (WG) mit eigener Ab-

schreibungsregel (Gebäude, KFZ mit 
einer CO

2
-Emission über Null, Firmen-

wert)
 ● unkörperliche WG
 ● gebrauchte WG
 ● Anlagen im Zusammenhang mit fossi-

len Energieträgern

Beschleunigte Afa bei Gebäuden
Wer ab 1.7.2020 ein Gebäude für den Be-
trieb oder zur Vermietung anschafft oder 
herstellt, kann in den ersten beiden Jah-
ren den dreifachen bzw. den doppelten 
Afa-Satz nutzen:

Die Regelung der Halbjahres-Afa gilt 
nicht, sodass man stets die volle Afa gel-
tend machen kann.

Verlustrücktrag
Verluste aus 2020 können mit Gewinnen 
aus 2019 und 2018 gegengerechnet wer-
den. Diese auf das Jahr 2020 beschränkte 
Maßnahme soll Unternehmen die Mög-
lichkeit geben, einen Covid-19-Verlust 
sofort steuerlich zu verwerten, anstatt 
in den Folgejahren im Wege des übli-
chen Verlustvortrages. Bei einem abwei-
chenden Wirtschaftsjahr hat man ein 
Wahlrecht, ob die Veranlagung 2020 oder 
2021 rückgetragen wird.

Im ersten Schritt können die Verlus-
te 2020 mit den positiven Einkünften 
aus 2019 verrechnet werden. Sollten 
diese nicht ausreichen, kann man im 
zweiten Schritt auch mit 2018 verrech-
nen. Es kann maximal ein Verlust von 
5 Mio. € rückgetragen werden. Für den 
Verlustrücktrag muss man einen Antrag 
bezogen auf 2019 bzw. 2018 stellen. Die 
Details dazu werden in einer entspre-
chenden Verordnung geregelt.

Damit der steuerliche Verlustrücktrag so-
fort liquiditätswirksam wird, kann man 
bereits in der Steuererklärung 2019 eine 
Covid-19-Rücklage absetzen. Diese Rück-
lage ist auch dann möglich, wenn 2019 
bereits veranlagt wurde.  ●

Rettungsschirm Konjunkturpaket
Unterschiedliche Maßnahmen sollen mit dem neuen Konjunkturpaket
Unternehmen finanziell unterstützen.

Geld für die Wirtschaft

K O N J U N K T U R P A K E T  N E U
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Betriebs- 
gebäude

Wohngebäude  
oder Vermietung

1. Jahr 7,5 % 4,5 %

2. Jahr 5,0 % 3,0 %

ab  
3. Jahr

2,5 % 1,5 %
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Förderungen für NPOs
Bei der Austria Wirtschaftsservice AWS können Kunst-, Kultur-, Sport-
Vereine und weitere NPOs nun Antrag auf Zuschüsse einreichen.

N P O s

Seit 8. Juli können nicht rückzahlbare 
Zuschüsse bei der Austria Wirtschafts-
service GmbH (AWS) beantragt werden. 
Diese sollen das wirtschaftliche Überle-
ben der für die Gesellschaft wichtigen 
NPOs sichern.

Zielgruppen
1. Gemeinnützige Organisationen aus 

allen Lebensbereichen, wie zB Kunst, 
Kultur, Sport, Gesundheit, Klima-, 
Umwelt- und Tierschutz

2. Freiwillige Feuerwehren und
3. anerkannte Kirchen und Religionsge-

meinschaften

Voraussetzungen sind, dass der Sitz und 
die Tätigkeit in Österreich sind, das Grün-
dungs- oder Errichtungsdatum am oder 
vor dem 10.03.2020 liegt und die Institu-
tion durch Corona wirtschaftlich beein-
trächtigt ist.

Förderbare Kosten
Diese fallen im Zeitraum vom 1.4. bis 
30.9.2020 an und betreffen vor allem 

Miete und Pacht, Versicherungsprämien, 
Zinsen und Lizenzkosten, Betriebskosten, 
sonstige vertragliche Zahlungsverpflich-
tungen (zB Kosten für Buchhaltung, Lohn-
verrechnung, Jahresabschluss), Kosten  
für die Bestätigung durch einen Steu-
erberater, Wertverluste für verderbliche 
saisonale Waren, durch die Corona-
Krise verursachte Kosten (ab 10.3. bis 
30.9.2020) und Kosten für abgesagte Ver-
anstaltungen (bis 9.3.2020).

Zusätzlich werden 7 % 
Struktursicherungsbeitrag ausbezahlt
Dieser beträgt 7 % der im Jahr 2019 erwirt-
schafteten Einnahmen (bzw. Erlöse) und 
ist mit maximal 120.000 € begrenzt. Die 
Einnahmen des Vorjahres sind nachzuwei-
sen und können mit Begründung adap-
tiert werden (zB bei Neugründungen).

Deckelung des Gesamtzuschusses
Wenn die Summe der förderbaren Kos-
ten und des Struktursicherungsbeitrags 
höher als 3.000 € ist, bekommt man ma-
ximal den Einnahmenausfall ersetzt. Der 
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Organisa tionen  
erhalten nicht  
rückzahlbare  
Zuschüsse.

Einnahmenausfall errechnet sich aus 
dem Vergleich der Einnahmen der ersten 
drei Quartale 2019 und den Einnahmen 
der ersten drei Quartale 2020. Die Ein-
nahmen für das 3. Quartal 2020 sind bei 
einer früheren Antragstellung bestmög-
lich zu schätzen. Der gesamte Zuschuss 
ist mit 2,4 Mio. € je Organisation gede-
ckelt und wird erst ab einem Betrag von 
500 € ausbezahlt.

Ablauf der Förderung
Zuerst online auf www.npo-fonds.at re-
gistrieren und dann den Antrag online 
ausfüllen. Vertretungsbefugte Personen 
müssen den Antrag unterschreiben und 
Lichtbildausweise hochladen; dies wird 
mit dem Vereinsregister abgeglichen.

Zusätzlich müssen die Angaben von ei-
nem Steuerberater oder Wirtschaftsprü-
fer bestätigt und unterschrieben werden, 
wenn der Zuschuss über 12.000 € be-
trägt, die Einnahmen im Jahr 2019 über 
120.000 € betragen haben oder mehr als 
10 Arbeitskräfte (echte und freie Dienst-
nehmer) beschäftigt werden. Kirchen 
und Religionsgemeinschaften brauchen 
immer zusätzlich eine Steuerberaterbe-
stätigung.

Wenn alles passt, wird der Antrag von der 
AWS rasch abgewickelt und bei Förder-
summen über 6.000 € werden 50 % der 
maximalen Fördersumme sofort über-
wiesen. Die Endabrechnung ist dann im 
vierten Quartal 2020 durchzuführen und 
erst dann wird der restliche Förderbetrag 
ausbezahlt. Förderbeträge bis 6.000 € 
werden nach Überprüfung sofort zur 
Gänze ausbezahlt.

Tipp: Dokumentieren Sie Ihre Berechnun-
gen schriftlich (Erfolgsrechnungen, Kos-
tenschätzungen usw.). Schätzen Sie die 
Kosten für das 3. Quartal mit dem Worst 
Case, also großzügig, da eine einmal ge-
währte Förderhöhe einen Maximalbetrag 
darstellt und eine Korrektur nach oben 
nicht mehr möglich ist. Es bleibt zu hof-
fen, dass die Förderrichtlinie dahinge-
hend noch verbessert wird.  ●

Zuschüsse für Non-
Profit-Organisationen
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F R A G E  &  A N T W O R T

Verwendet ein Arbeitgeber ein von 
ihm in das Dienstfahrzeug einge-
bautes GPS-Ortungssystem ohne 
Betriebsvereinbarung oder Zustim-
mung des einzelnen Arbeitnehmers, 
kann dies einen Schadenersatzan-
spruch des betroffenen Arbeitneh-
mers zur Folge haben. 

Grundlage für diese Aussage bildet 
ein aktuelles OGH Urteil: Einem 
Außendienstmitarbeiter wurde im 
Dienstwagen ohne dessen Kenntnis 
oder Zustimmung ein GPS-Ortungs-
system eingebaut. Der Dienstwagen 
durfte vom Dienstnehmer auch privat 
genutzt werden. 

Das System konnte die GPS-Daten 
rund um die Uhr übertragen, den Bat-
teriepegel überwachen und erkennen, 
wann die Zündung eingeschaltet wird. 
Die Daten konnten vom Geschäftsfüh-
rer, Vertriebsleiter, Produktionsleiter 
und Innendienstleiter jederzeit online 
eingesehen werden.

Die Verwendung des GPS-Ortungs-
systems im Dienstfahrzeug während 
der Arbeits- und Freizeit stellt einen 
rechtswidrigen und schuldhaften 
Eingriff in den höchstpersönlichen 
Lebensbereich des jeweiligen Arbeit-
nehmers dar. 

Für die Zulässigkeit dieser Kontroll-
maßnahme wäre daher eine Betriebs-
vereinbarung oder einzelvertragliche 
Zustimmung des Arbeitnehmers 
notwendig gewesen. Dem Arbeit-
nehmer gebührte ein immaterieller 
Schadenersatz.

GPS-Über-
wachung im  
Dienstfahrzeug

Ist eine Gesellschaft materiell insol-
vent, also zahlungsunfähig oder in-
solvenzrechtlich überschuldet, muss 
die Geschäftsleitung unverzüglich 
einen Insolvenzantrag stellen. 

Für aussichtsreiche Sanierungsbemü-
hungen gewährt das Gesetz zuvor 
allerdings eine Frist von 60 Tagen. Die 
Frist wird auf 120 Tage verlängert, 
wenn die materielle Insolvenz auf die 
Corona-Krise zurückzuführen ist. 

Dies ist vor allem dann der Fall, 
wenn die Zahlungsunfähigkeit etwa 
durch Covid-19-Pandemie-bedingte 
Umsatzeinbrüche, Forderungsausfälle, 
Einrichtungen von Tele-Arbeitsplätzen 
oder teure Ressourcenbeschaffung 
ausgelöst wurde.

Eine Gesellschaft ist zahlungsunfähig,
wenn sie nachhaltig nicht mehr in der
Lage ist, mehr als 5 % der fälligen 
Verbindlichkeiten zu zahlen.

Liegt eine bloße Zahlungsstockung 
vor, ist noch kein Insolvenzeröffnungs-
grund verwirklicht. Hier wird davon 
ausgegangen, dass die erforderlichen 
Mittel innerhalb weniger Monate mit 
hoher Wahrscheinlichkeit wiederbe-
schafft werden können.

Hintergrund der Fristverlängerung ist, 
dass viele Unternehmer zwar unmit-
telbar durch die derzeitige Krisensi-
tuation in massive Liquiditätsschwie-
rigkeiten geraten, aber aufgrund zu 
erwartender Entschädigungszah-
lungen ihren Zahlungspflichten bald 
wieder nachkommen können.

Für besonders hart von der Krise 
betroffene Betriebe kann die Kurz-
arbeit ab 1. Oktober 2020 um bis zu 
weitere sechs Monate, also vorerst 
bis höchstens 31. März 2021, verlän-
gert werden. 

Für Unternehmen, bei denen Kurzar-
beit am 1. März begonnen hat und die-
se daher wegen der Maximaldauer von 
sechs Monaten schon am 31. August 
endet, gibt es die Möglichkeit, die Kurz-
arbeit auch für den September (zu den 
alten Bedingungen) zu vereinbaren.

Was ist neu?

 ● Die Arbeitszeit kann auf 30 % bis 
80 % reduziert werden (bisher 10 % 
bis 90 %). 

 ● Im Zuge des Genehmigungsverfah-
rens wird die wirtschaftliche Betrof-
fenheit geprüft. Dafür muss man 
eine vom Steuerberater bestätigte 
Prognoserechnung vorlegen.

 ● Für die betroffenen Arbeitnehmer 
besteht eine verpflichtende Wei-
terbildungsbereitschaft. Sofern das 
AMS Weiterbildung gemeinsam mit 
dem Betrieb organisiert, erfolgt die 
Weiterbildung in der Freizeit, gilt 
also nicht als bezahlte Arbeitszeit.

 ● Es wird sichergestellt, dass die Lehr-
lingsausbildung trotz Kurzarbeit 
ordnungsgemäß erfolgen kann.

Alle übrigen Bestimmungen (insb. 
Nettobezug 80 bis 90 % des bisheri-
gen Nettobezugs, Ersatz sämtlicher 
Kosten je Ausfallstunde, Behaltefrist 
nach Ende der Kurzarbeit ein Monat) 
bleiben unverändert aufrecht.

Wann muss ein 
Insolvenz antrag 
gestellt werden?

Kann man die 
Kurzarbeit noch-
mals verlängern?
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100.000-Euro-Grenze
Pro Person und Bank sind maximal 100.000 Euro 
durch die Einlagensicherung abgesichert.

E I N L A G E N S I C H E R U N G

Durch die Insolvenz der Commerzial-
bank Mattersburg sind die Sicherungs-
einrichtungen für viele Gläubiger eine 
große Hoffnung, ihre Bankguthaben 
und Spareinlagen zu retten.

Einlagensicherung Austria GmbH
Alle österreichischen Banken mit Ausnah-
me der Erste Bank und Sparkassen sichern 
seit 1.1.2019 ihre Einlagen in einem eige-
nen Einlagensicherungsfonds ab. Dieser 
ist mit 500 Mio. € gestartet. Das sind rund 
0,31 % der gesicherten Einlagen. Bis 2024 
muss der einbezahlte Betrag den Zielwert 
von 0,8 % erreichen. Der Einlagensiche-
rungsfonds ist bei der Wirtschaftskam-
mer Österreich angesiedelt, die Finanz-
marktaufsicht übernimmt die Kontrolle. 
Die Erste Bank und Sparkassen bleiben in 
ihrem bisherigen Sicherungssystem.

Einlagensicherung: 100.000-Euro-Grenze
Bis zu 100.000 € pro Person und Bank 

sind gesichert. Diese Grenze gilt auch 
für juristische Personen wie GmbHs oder 
Vereine. In bestimmten Fällen – etwa 
wenn die Einlage aus dem Verkauf ei-
ner privaten Wohnimmobilie stammt 
– erhöht sich der gesicherte Betrag auf 
500.000 € pro Kunde und Bank für einen 
Zeitraum von 12 Monaten nach Gut-
schrift auf dem Konto.

Gemeinschaftskonto
Gibt es ein Gemeinschaftskonto oder 
ein Gemeinschaftssparbuch, das jeweils 
auf mehrere Namen lautet, dann gilt 
die Maximalgrenze von 100.000 € pro 
legitimiertem Kontoinhaber. Achtung: 
Ausschlaggebend sind die Kontoinhaber, 
die bloße Zeichnungsberechtigung reicht 
nicht. Eine GmbH gilt immer als eine ( ju-
ristische) Person.

Wertpapiere in einem Depot
Wertpapiere, die auf einem Kundende-

pot liegen, werden von der Bank grund-
sätzlich nur verwahrt. Sie verbleiben im 
Eigentum des Anlegers und sind daher 
jederzeit auf ein anderes Depot übertrag-
bar. Auch im Insolvenzfall hat der Kunde 
ein Aussonderungsrecht und die Wertpa-
piere sind auf ein anderes Depot zu über-
tragen.

Anlegerentschädigung – bis maximal 
20.000 €
Die Anlegerentschädigung für Wertpa-
piere bis maximal 20.000 € kommt nur 
zum Tragen, wenn die Wertpapiere nicht 
mehr vorhanden sind – etwa durch be-
trügerische Handlungen seitens der Bank 
oder der Wertpapierfirma. Sie deckt da-
her nicht das Konkursrisiko des Unter-
nehmens, das zum Beispiel eine Anleihe 
begeben hat.

Guthaben aus Bausparverträgen und 
Fondssparen
Auch die Bausparkassen und Fonds-
gesellschaften sind eigene (Spezial-) 
Kreditinstitute und somit Mitglieder bei 
gesetzlichen Sicherungseinrichtungen. 
Wenn der Bausparvertrag daher direkt 
mit der jeweiligen Bausparkasse abge-
schlossen ist, gilt auch hier die maximale 
Einlagensicherung.

Tipp: Nicht alle Schätze in eine Truhe le-
gen! Wer Spareinlagen über 100.000 € 
besitzt, sollte diese auf mehrere Ban-
ken aufteilen, damit die Grenze von 
100.000 € pro Kunde und Bank nicht 
überschritten wird. Sie haben damit auch 
mehrere Zugänge zu barem Geld.

Apropos bares Geld: Geld, welches in ei-
nem Banktresor verwahrt wird, steht je-
denfalls im Eigentum des Sparers. Hier ist 
bei Unternehmern darauf zu achten, dass 
der Bestandsnachweis für die Finanz gut 
geführt wird (Fotos, Bestandsprotokolle 
mit Unterschriften von Zeugen). Und zur 
Sicherheit sollte eine Versicherung abge-
schlossen werden.

Weitere Infos: 
www.einlagensicherung.at

Einlagensicherung 
und Anleger-
entschädigung
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Das Ersparte ist nicht 
nur im Sparschwein 
unsicher aufbewahrt.
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Steuerhäppchen

Meistertitel nun 
Teil des Namens
Wie genau das auszusehen hat, zeigt 
eine Infobroschüre der WKO.
www.wko.at
> Themen
> Bildung und Lehre
> Meisterprüfung und Befähigungs-

prüfung
> Der eintragungsfähige Meistertitel

EU-Vorsteuer-
erstattung bis 
30.9.2020
Anträge auf Erstattung von Vorsteuern 
aus anderen EU-Ländern für das ver-
gangene Jahr müssen bis spätestens 
30.9. via FinanzOnline gestellt werden. 
Anträge in Papierform sind nicht mög-
lich. Belege müssen nur in Ausnahme-
fällen eingescannt und mitgeschickt 
werden. Die Übermittlung einzelner 
Belege kann aber gefordert werden. 
Die zu erstattende Vorsteuer muss 
mindestens 50 € betragen.

Grundsätzlich muss EU-einheitlich die 
Erstattung binnen vier Monaten erfol-
gen, bei Anforderung von zusätzlichen 
Informationen binnen acht Monaten.

Keine An-
spruchszinsen 
für ESt-/KöSt- 
Nachzahlungen 
aus 2020
Kann man beweisen, von einem Liqui-
ditätsengpass wegen der Corona-Krise 
betroffen zu sein, kann ein Antrag auf 
Herabsetzung von Einkommen- bzw. 
Körperschaftsteuervorauszahlungen 
für 2020 gestellt werden. In diesem 
Antrag muss die Minderung der Be-
messungsgrundlage glaubhaft ge-
macht werden. Bei der Veranlagung 
2020 werden außerdem keine An-
spruchszinsen vorgeschrieben, sollte 
es zu einer Nachzahlung kommen.

EU-Meldepflicht-
gesetz 
Das EU-Meldepflichtgesetz sieht vor, 
dass grenzüberschreitende Steuer-
gestaltungen, deren erster Schritt ab 
1. Juli 2020 konzipiert oder umgesetzt 
wird, innerhalb von 30 Tagen zu mel-
den sind. Zwischen 25. Juni 2018 und 
30. Juni 2020 umgesetzte meldepflich-
tige Gestaltungen („Altfälle“) waren bis 
zum 31. August 2020 zu melden.

Derzeit gibt es technische Verzögerun-
gen auf Unionsebene bei der Erstel-
lung des Zentralverzeichnisses. Die ver-
spätete elektronische Meldung bis 31. 
Oktober 2020 hat dementsprechend 
laut Finanzministerium keine finanz-
strafrechtlichen Konsequenzen.

Stundungen 
verlängert
Alle coronabedingten Stundungen 
beim Finanzamt, die am 30.09.2020 
auslaufen, wurden automatisch bis 
15.01.2021 verlängert. Auch die am 
15.11.2020 fälligen Vierteljahres-
Steuervorauszahlungen werden bis 
15.01.2021 gestundet.

Alternativ kann bis 30.09.2020 um Ra-
tenzahlung für offene Steuerrückstän-
de in zwölf Raten angesucht werden. 
Darauf besteht ein Rechtsanspruch. 
In Härtefällen kann um weitere 
sechs Monate verlängert werden. Bis 
15.01.2021 fallen keine Stundungs-
zinsen an, danach betragen diese zu-
nächst 1,38 %, bis 31.10.2021 steigen 
sie bis auf 3,88 % an.

Wenn der Kunde 
laut wird
„Der Kunde ist König“ – so lautet der 
Kern vieler Unternehmensphiloso-
phien. Doch wie steht es um die kun-
denorientierte Kommunikation, wenn 
verärgerte Kunden oder Geschäfts-
partner eine rasche Behandlung ihres 
Anliegens einfordern? Wenn es darum 
geht, Reklamationen und Beschwerden 
im Sinne der Kunden zu bearbeiten? 
Ein heikles Thema – schließlich stellt 
eine professionelle Beschwerdekom-
munikation – auch über Social Media – 
einen wichtigen Schlüssel zur Kunden-
bindung dar. Das Buch zeigt mit vielen 
Tipps, Textbausteinen und Mustervor-
lagen, worauf es in der Kommunikation 
mit fordernden Kunden ankommt.

Cervinka-Schranz - 
Wenn der Kunde laut 
wird. Professioneller 
Umgang mit Beschwer-
den
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30. September – Letzte Chance für Herabsetzung der Vorauszahlungen 2020: Wer 2020 mit geringeren Einkünften rechnet, 
kann noch bis 30.9.2020 die aktuellen Einkommen- und Körperschaftsteuer-Vorauszahlungen herabsetzen lassen. Wer von 
Corona betroffen ist, kann sich heuer ausnahmsweise bis 31. Oktober dafür Zeit lassen. Bereits bezahlte zu hohe Vorauszah-
lungen kann man rückzahlen lassen. Auch eine Reduktion auf null ist möglich, wenn z.B. mit einem Verlust zu rechnen ist.

Satzungen steuerlich prüfen
Die relevanten Statuten sollten anhand der steuerlichen 
Musterstatuten regelmäßig überprüft werden.

Verein: Satzungscheck
Soll ein gemeinnütziger, mildtätiger oder kirchlicher Verein steuerlich begünstigt sein, 
müssen die Satzung und die tatsächliche Geschäftsführung den Bestimmungen der Bun-
desabgabenordnung entsprechen. Viele Musterstatuten entsprechen lediglich den Vor-
schriften des Vereinsgesetzes. 

Tipp: Regelmäßig die relevanten Passagen der eigenen Statuten anhand der Finanz-Mus-
terstatuten (im Anhang unter RZ 867 in den Vereinsrichtlinien) prüfen. Durch nicht gewar-
tete Satzungen riskiert man einen rückwirkenden Verlust der steuerlichen Begünstigun-
gen und damit hohe Steuernachzahlungen.

Passage  in der Satzung Allgemein

nicht auf Gewinn gerichtet Ist wortwörtlich anzuführen; keine Ausrichtung auf Gewinnerzie-
lung zur Verteilung an die Mitglieder; keine Gewinnerzielung als 
Selbstzweck (Anhäufung von Vermögen)

Vereinszweck Abstrakte Formulierung  der gemeinnützigen, mildtätigen oder 
kirchlichen Zwecke, die in der Bundesabgabenordnung (BAO) 
genannt sind; auch nichtbegünstigte Zwecke anführen, jedoch 
auf deren untergeordneten Zweck hinweisen

Ideelle Mittel Konkrete Tätigkeiten, die der Verein ausführt um den Ver-
einszweck zu erfüllen; jede Aktivität der Organisation muss hier 
angeführt werden – Verein darf nur tun, was hier angeführt ist; 
Tipp: weit fassen, auch wenn Tätigkeit vorerst nicht ausgeführt 
wird

Zweck/Mittel-Vermischung Konkrete Tätigkeiten dürfen keinesfalls beim Vereinszweck ange-
führt werden

Materielle Mittel Vollständige Aufzählung der Finanzierungsquellen des Vereins – 
alle Vermögenszugänge müssen in der Satzung abgebildet sein

Auflösungsbestimmungen Im Fall der Auflösung oder bei Wegfall des begünstigten Zwecks 
ist das verbleibende Vermögen für begünstigte Zwecke im Sinne 
der §§ 34 ff BAO zu verwenden.

Wichtige Steuertermine

V E R E I N EI N T E R N

Interne News
Wir gratulieren Herrn Mag. Johann 
Wiedlroither zum Abschluss seines 
Master-Studiums „Real Estate Finance“ 
an der Johannes Kepler Universität in 
Linz.

Da unsere Mitarbeiterin, Frau Barbara 
Neudorfer, ab Mitte Oktober in die Ba-
bypause geht, dürfen wir unsere neue 
Mitarbeiterin, Frau Sabine Holzleith-
ner, in unserem Sekretariat begrüßen. 
Wir freuen uns auf eine langjährige 
Zusammenarbeit!

Barbara 
Neudorfer

Sabine  
Holzleithner




